
1. Wann Ihr Auftrag verbindlich wird!

Rechtsverbindlich wird der erteilte Auftrag 
mit einer verbindlichen Auftragsbestätigung 
durch uns. Maßgebend sind unsere Geschäfts­
bedingungen, die Auftragsbestätigung und 
die jeweils gültige Preisliste. Gegenstand des 
Auftrages ist ein Vertrag über die Herstellung 
von Drucksachen. 

2. �Das sollten Sie bei der Lieferung  
von Druckvorlagen beachten!

Für die rechtzeitige Lieferung einwandfreier 
Druckunterlagen ist der Auftraggeber verant­
wortlich. Sie müssen der technischen Beschrei­
bung in der Auftragsbestätigung entsprechen. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordern wir unverzüglich 
Ersatz. Zu diesem Zweck hat der Auftraggeber 
seine Erreichbarkeit zu gewährleisten.
Auf Wunsch kontrollieren wir Druckdaten des 
Kunden gegen eine Gebühr von 14,28 EUR 
brutto (12,00 EUR netto). Kosten für den Daten­
check werden außerdem fällig, werden Datei­
fehler durch PINAX festgestellt. Werden Fehler 
nach Rechnungsstellung – z.B. bei Neukunden 
mit Vorauskasse – festgestellt, erheben wir die 
Kostenpauschale nachträglich.
Müssen Druckdaten durch uns nachbearbei­
tet werden, fallen Kosten von 17,85 EUR brut­
to (15,00 EUR netto) pro begonnener 15 
Minuten an. Die Nachbearbeitung erfolgt 
nach Absprache bzw. mit dem Einverständnis 
des Auftraggebers. 
Sind etwaige Mängel bei gelieferten Druck­
unterlagen nicht sofort erkennbar, so dass sie 
erst beim Druckvorgang deutlich werden, 
trägt der Auftraggeber bei ungenügendem 
Druckergebnis die Verantwortung. Das gleiche 
gilt, wenn die Druckunterlagen ohne Andruck 
oder farbverbindlichen Proof geliefert werden.

3. �Diese Rechte haben Sie, wenn die 
Druckqualität nicht stimmt!

Wir gewährleisten die übliche Druckqualität 
im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten. Geringfügige 
Farbabweichungen von den Vorlagen sind 
durch den Druck in Sammelformen unver­
meidbar und können nicht reklamiert werden.
Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise 
unleserlichem, unrichtigem oder unvollständi­
gem Druck Anspruch auf Zahlungsminderung 
oder einen einwandfreien Nachdruck, jedoch 
nur in dem Ausmaß, in dem der bestimmungs­
gemäße Zweck der Drucksachen beeinträch­
tigt wurde. Reklamationen, welche die Produk­
tion der Drucksachen betreffen, müssen inner­
halb von 3 Arbeitstagen nach Erhalt der Ware 
bzw. der Belegexemplare schriftlich geltend 
gemacht werden. Dies gilt auch für Teilabrufe 
im Rahmen von langfristigen Aufträgen. 
Wenn Nachbesserung oder Ersatz nicht mög­
lich oder endgültig fehlgeschlagen sind, so 
kann der Auftraggeber Preisminderung oder 

Stornierung des Vertrages verlangen. Gleiches 
gilt bei unzumutbarer Verzögerung der Nach­
besserung oder Ersatzleistung. Weitergehende 
Ansprüche des Auftraggebers gegen uns und 
unsere Partnerunternehmen sind ausgeschlos­
sen. Dies schließt Schadensersatzansprüche 
(vertraglich und außervertraglich) wegen un­
mittelbarer und mittelbarer Schäden (z.B. ent­
gangenen Gewinn, ausgebliebener Einspa­
rung, Schaden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Auftraggeber usw.) ein. Schadensersatz­
ansprüche aus der Durchführung der Nach­
besserung sind ebenso ausgeschlossen, 
soweit nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
unsererseits vorliegt bzw. für das Fehlen zuge­
sicherter Eigenschaften zwingend gehaftet 
wird. Die gesetzlichen werkvertraglichen Ver­
jährungsvorschriften (6 Monate) gelten auch 
für eventuelle Ansprüche des Auftraggebers 
aus der Verletzung solcher Nebenpflichten, 
positiver Vertragsverletzung, unerlaubter 
Handlung, soweit nicht Vorsatz oder Fahrläs­
sigkeit vorliegen. In jedem Fall sind Schadens­
ersatzansprüche begrenzt auf den Ersatz eines 
vorhersehbaren Schadens und auf das für den 
jeweiligen Auftrag zu zahlende Entgelt.

4. �Was mit gelieferten Druckunterlagen 
nach dem Druck geschieht!

Die Druckunterlagen werden nur auf aus­
drücklichen Wunsch des Auftraggebers, auf 
dem von ihm bestimmten Versandweg 
zurückgesandt. Die Kosten und das Risiko 
trägt hierbei der Auftraggeber. Unsere Auf­
bewahrungspflicht endet drei Monate nach 
Auftragserteilung.

5. �In welchen Fällen wir Aufträge  
ablehnen können!

Wir behalten uns vor, Aufträge wegen ihres 
Inhaltes, der Herkunft, der technischen Form 
oder aus Termingründen nach einheitlichen, 
sachlichen gerechtfertigten Grundsätzen 
abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge, die 
bei unseren Filialen oder Vertretern aufgege­
ben werden. Die Ablehnung eines Auftrages 
teilen wir dem Auftraggeber unverzüglich mit.

6. Bis wann Sie stornieren können!

Der Auftraggeber kann den Auftrag bis spätes­
tens 1 Werktag vor Druckunterlagenschluss 
ohne Angaben von Gründen zurückziehen. 
Gebühren werden nicht fällig. Wird die oben 
genannte Frist nicht eingehalten, ist eine 
Stornogebühr in Höhe von 30 % des Auftrags­
wertes fällig.

7. Preise und Zahlungen

Während der Auftragsabwicklung anfallende 
Zusatzkosten, insbesondere für Fremdleis­
tungen (außerordentliche Fracht- oder Litho­
kosten), werden dem Auftraggeber in 
Rechnung gestellt.

Bei langfristigen Vereinbarungen können 
Preisnachlässe gewährt werden. Werden die 
festgelegten Mengen im vereinbartem Zeit­
raum nicht abgerufen, können wir Rabatte 
zurückfordern, die bereits auf Teilmengen 
gewährt wurden.
Gerät der Auftraggeber mit einer Zahlung in 
Verzug oder erhalten wir über seine Zahlungs­
fähigkeit bzw. Vermögenslage eine unbefrie­
digende Auskunft, haben wir das Recht, die 
Weiterarbeit bei laufenden Aufträgen bis zur 
vollen Vorauszahlung oder Erbringung ent­
sprechender Sicherheitsleistungen einzustel­
len. Wird diese Vorauszahlung oder Sicher­
heitsleistung innerhalb einer angemessenen 
Frist nicht erbracht, sind wir berechtigt, den 
Vertrag zu kündigen und dem Auftraggeber 
die bisher entstandenen Kosten einschließlich 
entgangenem Gewinn in Rechnung zu stellen.
Ist Teilzahlung vereinbart, so wird der gesam­
te Restbetrag zur sofortigen Zahlung fällig, 
sobald der Auftraggeber mit zwei Raten ganz 
oder teilweise in Verzug ist. Bei verspäteter 
Zahlung oder Stundung sind wir berechtigt, 
Zinsen zu verlangen. Als Zinssatz wird der 
aktuelle Diskontsatz der Bundesbank mit 
einem 4-prozentigen Aufschlag festgelegt. 
Die Geltendmachung eines größeren tatsäch­
lichen Verzugsschadens behalten wir uns vor. 
Für jede Mahnung wird eine pauschale Bear­
beitungsgebühr von 10,00 EUR vereinbart.

8. Nutzungsrecht

Der Verlag ist, soweit nichts anderes verein­
bart, zeitlich unbegrenzt berechtigt, die 
Drucksache in Katalogen, Prospekten und im 
Internet zu eigenen Werbezwecken abzubil­
den. Er ist berechtigt, die Drucksache in jeder 
Form und Anzahl zur eigenen Werbezwecken 
zu versenden oder in elektronischer Form zu 
verbreiten. Der Auftraggeber versichert dies­
bezüglich, dass er im Sinne des Urheber­
rechtsgesetzes (UrhG) zur Übertragung dieser 
Nutzungsrechte berechtigt ist.

9. Sonstiges

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden 
Bestimmungen unwirksam sein, wird davon 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht betroffen. 
Rechtsverbindliche Erklärungen uns gegen­
über bedürfen der Schriftform. Erfüllungsort 
für die Zahlungen des Auftraggebers sowie 
unsere Lieferungen und Leistungen ist der 
Sitz unser Firma. Leistungen beim Auftrag­
geber sind hiervon ausgenommen. 
Gerichtsstand, auch für Wechsel und Scheck­
sachen, soweit der Auftraggeber Vollkauf­
mann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, Träger eines öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögens ist oder keinen allgemei­
nen Gerichtsstand im Inland hat, ist der Sitz 
unserer Firma.

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für die Herstellung von Drucksachen


